
� Das automatisierte Mahnverfahren 

� in Schleswig-Holstein 

�  

Das gerichtliche Mahnverfahren wird u.a. von vielen 
Unternehmen und Bürgern zur Unterstützung des For-
derungseinzuges genutzt. Es soll den Gläubigern er-
möglichen, auf eine einfache und schnelle Weise ei-
nen zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titel zu er-
reichen. 
 
In Schleswig-Holstein wird seit dem 16.09.2002 das 
automatisierte Mahnverfahren (AMV) in landesweiter 
Zuständigkeit des Amtsgerichts Schleswig angeboten, 
d.h. zugelassene Antragsteller können Mahnbe-
scheids- und Folgeanträge über einen elektronischen 
Datenaustausch (EDA) bei Gericht einreichen. 
 
Um das Mahnverfahren für alle Antragsteller schneller 
und effizienter zu gestalten, bietet das Amtsgericht 
Schleswig seit dem 01. November 2006 zusätzlich das 
Belegverfahren an.  
Dieses Verfahren ersetzt die bisherige Nutzung des 
5 – seitigen Durchschreibesatzes und die bisherige 
Zuständigkeit der übrigen Amtsgerichte ist dadurch 
aufgehoben.  
 
Das Amtsgericht Schleswig ist somit allein zu-
ständiges Gericht für alle Antragsteller eines 
Mahnantrages mit (Wohn-) Sitz in Schleswig-
Holstein. 

 
Mit dem automatisierten Verfahren werden Mahnver-
fahren entsprechend §§ 688 ff. ZPO grundsätzlich in 
durchgehend automatisierten Arbeitsgängen abgewi-
ckelt. Manuelle Eingriffe sind bis zum Abschluss des 
Verfahrens im Regelfall nicht erforderlich.  
 

 

Die Daten der Mahnanträge werden dem Amtsgericht 
Schleswig dann auf zwei Wegen zur automatisierten 
Verarbeitung übergeben.  
 
• Die Antragsteller können ihre Anträge im elektro-

nischen Datenaustausch dem Mahngericht ü-
bergeben und diese werden elektronisch bearbei-
tet. Dieses Verfahren richtet sich an regelmäßige 
Antragssteller, die beim Mahngericht dazu eine 
Zulassung beantragen 

oder  

• die Antragsteller füllen die Daten auf einem Pa-
piervordruck aus und senden diesen Vordruck 
dem Mahngericht zu (Belegverfahren). 
Dieser Vordruck wird eingescannt.  
Damit sind auch die Daten der Papiervordrucke 
elektronisch verfügbar und können der Software 
zur Verarbeitung übergeben werden. Das Beleg-
verfahren setzt keine Zulassung voraus und rich-
tet sich an Antragssteller, die gelegentlich Anträge 
stellen.  
Das Belegverfahren ersetzt somit den bisheri-
gen 5 – seitigen Durchschreibesatz.  

Das neue Antragsformular: 

 

Es werden folgende Anlieferungsvarianten angeboten: 

1. elektronischer Datenaustausch   

� per Datenfernübertragung (Web-DFÜ) 
die Online-Lösung für regelmäßige Antragsteller: 
Es eröffnet die Möglichkeit, die Übertragung von 
Antragsdateien mit Hilfe einer Clientsoftware und 
einer Signaturkarte über das Internet zum Mahn-
gericht zu übertragen Detaillierte Informationen 
finden Sie im Internet unter der Adresse 
www.Mahngerichte.de 

� Online-Mahnbescheidantrag (mit  Signatur)  

Es bietet für gelegentliche Antragsteller, die keine 
Mahnsoftware besitzen, die Möglichkeit, den An-
trag auf Erlass eines Mahnbescheides zu Hause 
am PC einzugeben, vorprüfen zu lassen und per 
Internet an das Mahngericht  zu versenden 

� Elektr. Datenträgeraustausch (DTA/Diskette)  

Nur noch bis 30.09.2011 möglich 
für regelmäßige Antragsteller, die nicht online ge-
hen wollen oder können. Die Antragsdateien kön-
nen auf einer Diskette mit Begleitprotokoll einge-
reicht werden 

2. Belegverfahren 

• auf einem Vordruck (Belegantrag)  

diese Verfahrensart setzt das gesetzlich vorge-
schriebene maschinenlesbare Antragsformular 
voraus, welches z.B. im Schreibwarenhandel er-
hältlich ist. Dieser Vordruck ist gut lesbar in Block-
schrift oder mit einer Schreibmaschine auszufüllen. 
Das Belegverfahren  ist die Standardvariante 
für private Antragssteller. 

• Online-Mahnbescheidantrag (ohne Signatur) 

Es bietet für gelegentliche Antragsteller, die keine 
Mahnsoftware besitzen, die Möglichkeit, den An-
trag auf Erlass eines Mahnbescheides zu Hause 
am PC einzugeben, vom Programm vorprüfen zu 
lassen und als Barcode-Antrag auszudrucken. 
Dieser ist dann auf dem Postwege an das Mahn-
gericht Schleswig zu übersenden. 



� Ihre Vorteile für die Teilnahme am beleglosen, 
elektronischen Datenaustauschverfahren be-

stehen insbesondere in: 

� Arbeitserleichterung und Kostenersparnis, weil die 
Anträge ausschließlich am PC bearbeitet werden 
können und das zeitraubende Ausfüllen der For-
mulare mit mehreren Durchschlägen entfällt 

� Reduzierung von Fehlern durch Plausibilitätsprü-
fungen 

� kurze Bearbeitungszeiten bei Gericht, weil die in 
Dateiform eingereichten Anträge in der Regel noch 
am Folgetag des Eingangs bearbeitet werden 

� Einsatz modernster Technik mit bewährter Soft-
ware, die bundesweit eingesetzt wird. 

� Aktuelle Verfahrensstände am eigenen PC durch 
Einlesen der elektronischen Mitteilungen des 
Amtsgerichtes. 

 
Schematische Darstellung  
der Anlieferungsvarianten: 

 

EGVP Elektronisches 
Gerichts- und VerwaltungsPostfach

Datei mit
vers. Anträgen

Nur für 
Antragsteller

erlaubt

Standard
Softwarewww.Online-Mahnantrag.de

Schreibmaschine /
Blockschrift

drucken als
Barcode

Diskette

Zentrales Mahngericht

noch bis 30.09.2011noch bis 30.09.2011

WEB-DFÜ / EDA VerfahrenBeleg-Verfahren

Begleitprotokoll

Autorisierte
Signaturkarte

Antragsdaten
Rückmeldedaten
Eingangs Quittierung AntragsdatenRückmeldedaten

 
 

Nähere Auskünfte: 
 
Ihre Ansprechpartner: 
Hier erhalten Sie auf Ihre Fragen Antworten rund um das 
Thema automatisiertes gerichtliches Mahnverfahren: 
 

Amtsgericht Schleswig 
- Zentrales Mahngericht - 
Lollfuß 78, 24837 Schleswig 

Tel.: 04621 815 - 0  
Fax: 04621 815 - 333 

 
Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
 
Hilfestellung und allg. Verfahrenshinweise  
• bei Anträgen 

Tel.: 04621 815-325 
• bei technischen Fragen und Hinweisen 

Tel.: 04621 815 - 326 oder 
Tel.: 04621 815 - 327 

 
Allgemeine Informationen im Internet: 
 
Wenn Sie noch mehr allgemein zum Thema „automatisier-
tes Mahnverfahren in Schleswig-Holstein“ wissen möch-

ten, besuchen Sie uns im Internet unter  
www.Mahngericht.Schleswig-Holstein.de. 
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